
Ausbilder – aber richtig I 
  
Anlage zu „Welche Informationen gehören in den Ausschreibungstext“ 
(Elisabeth März, Bibliothek des Deutschen Bundestages)  
 

Einige für Ausschreibungstexte relevante Paragrafen des  
Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) 

 

§_1   AGG 
Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen. 

§_2   AGG 
Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und 
Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und 
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und 
beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und 
Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen 
Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung 
eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der 
Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen 
Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung, 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder 
Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer 
bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme 
der Leistungen solcher Vereinigungen, 

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der 
Gesundheitsdienste, 

6. die sozialen Vergünstigungen, 

7. die Bildung, 

8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 
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§_7   AGG 
Benachteiligungsverbot 

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das 
Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt. 

 

§ 8  AGG 

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher 
Anforderungen 

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist 
zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der 
Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung 
angemessen ist. 
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass 
wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten. 
 

§ 9  AGG 

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder 
Weltanschauung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion 
oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die 
ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch 
Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder 
Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion 
oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht 
oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. 
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der 
Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein 
loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses 
verlangen zu können. 
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§ 10  AGG 

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters 
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch 
zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerecht-
fertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforder-
lich sein. Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesondere Folgendes 
einschließen:  
1. 

die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung 
und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entlohnung und Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von 
Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu 
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen, 

2. 
die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung 
oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit 
der Beschäftigung verbundene Vorteile, 

3. 
die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der 
spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder 
auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor 
dem Eintritt in den Ruhestand 

 

§_11   AGG 
Ausschreibung 

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs.1 ausgeschrieben werden. 

 

 

 

 

 

zusammengestellt aus: http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html 


